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gienlngscommissâr!: — Und diese Leute, ohne
einen einzigen Unterschied, können ja

nicht verlangen, baß man ihnen auf ihr Ehrenwort

glaube, weil alle, o h ne U nterschied, Männer

waren, (S. ,6 —57) „mit unumschränkter
„'Gewalt, denen man alle Erpressungen,
„Räubereyen und Gewaltthätigkeiten
„gestattete, wofern sie nur den Volks,
„willen lahmten und die Revolutions-
„ sache begünstigten. Männer die gar
„keine andere Instruktion hatten, als
„alles zu thun, was sie nöthig fanden
„und wenn sie etwas nicht untern eh-

„men durften, d ein D i r e k t 0 r i 0 z u schrei.

„ b e n. Kurz, so schlecht ausgewählte Männer, daß

„ eine ungeheure Menge von Personen aller Stände

„ arrelirl, und e n dlrch sogar die angesehensten eh.

„maligen Magistrate von :c. und auch von Bern
„ als Geiseln ausgehoben wurden " ;c. tt.

Es sey mir indessen doch erlaubt, bey Anlaß dieser

Stelle, zu bemerken, daß Ich wenigstens vom Direk-
torio niemals weder diese unumschränkte Gewalt noch

diese saubere Instruktion erhalten habe; daß ich mich

hienlit verpflichte, alle Erpressungen, Rändereycn und

Gewaltthätigkeiten die ich mir als Commissar habe zu
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Anrede des Bürgers Hermann O. ss.

an den commandierenden General
Schauen bürg, im Namen eines
Bürgerausschusses.

Bürger General!

Evelmüthiger Beschützer unsers Vaterlandes! Die
hier vor Ihnen stehende Bürger macheu einen Ausschuß
der hiesigen Stadlcinwvhner aus, und unsere dicßmalige
Angelegenheit kann wohl keine andere seyn als diese,
unserem Wvhlihätcr das ungehcuchelce Opfer der rein.,
sten Ergebenheit und Dankbarkeit zu bringen.

Ihrer Tapferkeit, Bürger General! verdanken wir
das unschätzbare Kleinod der Freyheit und Gleichheit:
^hrer menschenfreundlichen Schonung die Retlnng und
Erhaltung unserer Stadt; Ihrer unerschütterliche» Ort.
rungs - und Gerechtigkeit-liebe die Sicherheit unserer
Personell, unseres Eigenthums, und die allmähligc Bc.
nchigung unserer jammernden Weider und Kinder.

Schulden kommen lassen, mit Gut und Blut wieder gut

zu machen; daß ich alle Personen im Canton Bern,
die ich habe arretieren oder als Geisel aushcden lassm,

hiemic auffodcre, ihre dießfallige Kostensliste durch einen

der neuen Bernerrabulisicn aufsetzen zu lassen — sie soll

ohne Modcrierung bey Kreutzer und Pfenning bezahlt

werden; endlich daß ich mich hiemit anheischig mach?,

aus meinem Beutel jeden Rappen wieder zu erstatten,

den ich irgend einer Gemeinde des ganzen Canco-is

Bern (die ohnehin am grausamsten niedergetretene

Hauptstadt desselben am wenigsten ausgenommen noch

vorbehalten) an Requisitionen, Führungen, Emquariie-.

rungcn, Kost und andern dergleichen Commissariats,
artikcln verursachet habe.

Doch genug und mehr als genug von meiner W?«

nigkeit! — Ich bitte das Publikum dafür um Verge,

bung, und hoffe selbe um desto eher zu erhalten, wenn

ich damit ende, daß ich ini Na neu meiner Mitbürger
des Cantons Solothurn, die Hallwsche Behauptung von

dem Grate ihres Abscheu's gegen die Franzose» (S- 64),

daß sie deren eine ziemliche Menge umge.
bracht, d. i. gemeuchelmvrbet haben, für eine ad,

scheulichc, jedes Christenhcrz empörende Unwahrheit
erkläre. — Bern den 20. Iunius 1801.

U. I. Lüthy.

l e l e n.
1801,

Die Gemeindsverwaiter und Comnussarien
der Stadk Bern als dermalige Stelwer-
treter der Bürgerschaft von Bern / an
den provisorischen Gchtzgebungsrath der
helvetischen Republik.

Bern, den 15. Juni >8o>.

Wir haben die Ehre Bürger Gesetzqc'oimgöräthe,

Ihnen die hier beygchende Protestation gegen die V°r>

theilung des Cantons Bern einzugeben. So lange die

Schweitz durcheinander geworfen und als ein erobertes

Land behandelt wurde, mußte sich allcs räch den Um,
ständen fügen. Daß aber jezr, da sie unabhängig erklärt

werden, und die Cantonseintheiinngen gröii'l.lheüs wie-
der Platz finden sollen ganze Landschaften von der Srabt
Bern abgerissen werden, die nur durch sir zur Schweiz
gekommen sind und dazu gehören; die Jahrhnnderle hin-
durch den Schutz und die Wohlthaten genossen, die ihre
weise Regierung über das gauze Land ausbreitete, nag
der sie gstcin den Wohlstand zu verdanken haben, zu dem
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Vor einem Sieger, dessen herrschender Cbarakrerzug

Gerechtigkeit ist, ohne die keine Tapferkett sich

denken läßt, bedarf es keiner Empfehlung für die Zu-
knnfr. Jhre-Grundfätze, Bürger General î Ihre stete

Handlungsweise, Ihre ganz neulich gegen ein vcrläum-

derisches Gerücht öffentlich promulgtrte Erklärung, bür-

gen uns für die Fortdauer guter Mannszucht, Ocd-

nung und Ruhe.

Eine Betrachtung «wch, Bürger General! ist Ih-
rer Aufmerksamkeit würdig. Wir hier stehende Bürger,
und die ganze Volksklasse, die ihre Empfindungen und

Wünsche mit den unfrigen vereiniget, lebten, von allen

Regierungsstellen und von allem Einfluß auf die Re-

gierung ausgeschlossen, als Privatpersonen, jeder sei-

mm Beruf und seinen häuslichen Pflichten. Unbekannt

mit den Verhandlungen einer schiefen und übelvcrdau-

ten Politik, schuldlos an ihren Folgen, im Herzen

aber aufrichtige Anhänger der reinen republikanischen

Grundsätze, konnten wir die sich annähernde Gefahr
unseres Vaterlandes nur fühlen und beklagen, aber

mchl abwende», da die Gewalt nicht in unsern Händen

lag. Lassen Sie also, Bürger General l in so weil es

von Ihnen abhängt, uns, als das leidende und un-

schuldige Publikum, die wohlthätigen Folgen der Revo-

lution unverbittert gemessen, so werden die Segnungen
eines dankbaren, der Freundschaft der grossen Nation
nicht unwürdigen Volkes, Sie bis zum Ziel Ihrer
ruhmvollen Laufbahn überall begleiten.

(Aus dem Berner Tagebuch N. 9 vom 6.

April 1792. S. ?l. 72.)

sie sich empor geschwungen : das kann kein ächter Schweit-
zcc wollen, und das kann wenigstens kein rechtschaffener
Berner fteywillig zugeben, ohne feine Pflicht auf eine

offenbare Weife hintan zu setzen. So wie tieft Protesta,
tivn ganz ohne Leidenschaft, ohne Auftritte, und mit
ruhiger kalter Ueberlegung ist abgefaßt worden, so Hof-
fen wir auch, B. Gefetzgebungsräthe, daß Sie dieselbe

als eine psiichtmäßlge Handlung ansehen werden, die

wir unserer Stellung schuldig sind.

Gruß und Hochachtung.
Der Viceprasident der Gcmeindsverwalter

und Commissarien: Hermann.
Namens derselben, G e rwer, Secmär.

V r 0 t e ft a t i 0 ».
Durch den unterm 2?tcn May igo« durch den Druck

bekannt gemachten ConflilutisnseMwuch wird zwar die >

ehemalige Cantonsregierung in der Schweiz zum Theil
wieder hergestellt, dabey aber der eigentliche Canton
Bern, unser wahres Vaterland, das unsere Voreltern
der Stadt Bern erworben und durch feyerliche Traktaten
zugesichert haben, bedrohet, auf eine definitive Weist
vertheilt und gröstentheiis von derselben abgerissen zu
werden.

Von dem Gefühl unserer Pflicht durchdrungen und
von den nemlichen Grundsätzen geleitet, die uns bewo«

gen haben, uns seiner Zeit dem Verkauf der zu der Stadt
Bern gehörenden Güter und Besitzungen möglichst zu wi-
Versetzen, prolestircn wir nun im Namen dcr gesammten
Bürgerschaft von Bern welche wir dermal vorzustellen
die Ehre haben, vor Gott und der ehrbaren Welt, gegen
die Losreissung des Gebiets, der Rechte und der Besitzun-

gen welche der Stadt Bern auf eine rechtmäßige Weift
zugchören, und die sie als ihres von ihren eidgenößischen

Milständen und von allen europäischen Mächte» aner-
kanntes Territorium seit Jahrhunderten ruhig und ungc-
stört besessen hat. Gott und der Zeit anheim stellend,

ihr darüber das gebührende Recht zu verschaffen; in der

Ueberzeugung, daß die französische Nation selbst mit der

Zeit das Unrecht erkennen wird, das die ganze Schweiz
und der Canton Bern insbesondere, von ihren damalige«
seither gestürzten Regenten erlitten hat.

Geben in Bern den cz. Juni rgoi.
Die Gcmeindsverwalter und Commissaricn der

Stadt Bern als dcrmalige Stellvertreter der

Bürgerschaft zu Bern:
Hermann, Vice Präs.

Namens derselben: F. Ger wer, Secrà
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